
Kirchenvorstandswahl 

Wahlbenachrichtigungskarten 
 
Bis spätestens zum 26. Februar erhalten alle wahlberechtigten Gemeindeglieder der 
Ev.-luth. Kirchengemeinden des Kirchenkreises Münden ihre 
Wahlbenachrichtigungskarten für die Kirchenvorstandswahl. 
 
„Die Wahlbenachrichtigungskarte ist ein wichtiges Dokument“, teilt Pastor Horst 
Metje, Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragter des Kirchenkreises mit und rät, die 
Karte bis zur Wahl am 18. März gut aufzubewahren. Sie informiert über Ort und 
Öffnungszeiten des jeweiligen Wahllokals und kann auch als Ausweis zur 
Wahlhandlung mitgebracht werden. Außerdem können mit der Karte im Falle der 
Verhinderung am Wahltag bis zum 15. März Briefwahlunterlagen beantragt werden. 
 
Die Kirchenvorstandswahl steht unter dem Motto „Gemeinde stark machen“. Dabei 
wählt jede Kirchengemeinde das Gremium, das zusammen mit dem Pfarramt ihre 
Geschicke leitet, also z. B. das geistliche Leben verantwortet, die kirchlichen 
Angebote bestimmt, die Finanzen regelt und sich um das Personal und die 
Bauunterhaltung kümmert. 
 
„Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt diesem Leitungsgremium den Rücken“, meint 
Pastor Metje und ruft schon jetzt dazu auf, sich zahlreich an der Wahl zu beteiligen. 
 


